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Haltung der Bundesregierung zur Kennzeichnung von gentechnisch veränderten 
und hergestellten Lebensmitteln nach der Entscheidung des Europaparlaments 

Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung haben immer betont, 
daß sie sich für eine umfassende Kennzeichnung gentechnisch verän-
derter Lebensmittel einsetzen wollen. Nachdem die umfassende Kenn-
zeichnung dieser Lebensmittel schon im Ministerrat der EU keine 
Mehrheit gefunden hatte, sind nun auch diejenigen Anträge im Europa-
parlament gescheitert, welche diese umfassende Kennzeichnung gen-
technisch veränderter und hergestellter Lebensmittel forde rten. Kern  der 
nun verabschiedeten Lösung ist, daß nur Produkte gekennzeichnet wer-
den, die im Vergleich zu herkömmlichen Nahrungsmitteln einen chemi-
schen Unterschied aufweisen bzw. bei denen ein solcher Unterschied 
nachweisbar ist. 

Obwohl die Verhandlungen des Vermittlungsausschusses zwischen Rat 
und Europaparlament noch ausstehen, kann nach der gegenwärtigen 
Entwicklung nicht ausgeschlossen werden, daß es zu keiner Novel-
Food-Verordnung kommen wird, die eine umfassende Kennzeichnung 
gentechnisch hergestellter und veränderter Lebensmittel zum Inhalt hat. 

1. Wie reagiert  die Bundesregierung auf den Beschluß des Europa-
parlaments zur Lebensmittelkennzeichnung? 

Die Bundesregierung wird auf der Grundlage ihrer bisher bei den 
Beratungen zu dem Vorschlag einer Verordnung des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über neuartige Lebensmittel 
und neuartige Lebensmittelzutaten vertretenen Haltung zu den 
Änderungswünschen des Parlaments Stellung nehmen. 
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2. Vertritt die Bundesregierung nach wie vor die Auffassung, daß eine 
umfassende Kennzeichnung von gentechnisch veränderten und her-
gestellten Lebensmitteln unverzichtbar ist? 

Ja. Die Bundesregierung vertritt nach wie vor die Auffassung, daß 
eine umfassende und praktikable Kennzeichnung von gentech-
nisch veränderten und hergestellten Lebensmitteln unverzichtbar 
ist. 

3. Wie gedenkt die Bundesregierung dieser Position noch zur Durch-
setzung zu verhelfen? 

Auf der Grundlage der Änderungsvorschläge des Europäischen 
Parlaments, die den Vorstellungen der Bundesregierung von einer 
umfassenden und praktikablen Kennzeichnung entgegen-
kommen, wird die Bundesregierung ihre Haltung bei den weite-
ren Verhandlungen im Rat und ggf. im Vermittlungsverfahren mit 
Nachdruck vertreten. 

4. Erwägt die Bundesregierung für den Fa ll , daß auf EU-Ebene keine 
Regelung im Sinne ihrer Position erreicht werden kann, eine natio-
nale Sonderregelung, um wenigstens für die Verbraucherinnen und 
Verbraucher in Deutschland eine sie bef riedigende Kennzeichnung 
durchzusetzen? 

Wenn die Verordnung über neuartige Lebensmittel und neuartige 
Lebensmittelzutaten verabschiedet sein wird, ist auch die Bun-
desregierung an diese gemeinschaftlichen Regelungen gebun-
den. Nationale Alleingänge bei der Kennzeichnung dieser 
Lebensmittel werden nicht zulässig sein. 


